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§ 57a T-StG System der Einhebung
und der Kontrolle von Maut- und

Benutzungsgebuhren

T-StG - Stral3engesetz, Tiroler

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.05.2025

1. (1)Maut- und Benutzungsgebuhren sind so einzuheben und ihre Zahlung ist so zu kontrollieren, dass sie die
Leichtigkeit und Flussigkeit des Verkehrs moglichst wenig beeintrachtigen und keine Zwangskontrollen an der
Staatsgrenze erfordern. Bei der Festlegung der Methoden der Einhebung und der Kontrolle von Maut- und
Benutzungsgebtiihren sind die Grundsatze nach Art. 7j Abs. 1 der Richtlinie 1999/62/EG nach MalRgabe der
ortlichen Verhaltnisse zu bertcksichtigen.

2. (2)Durch die Systeme zur Einhebung von Maut- und Benutzungsgebulhren durfen gelegentliche Nutzer der StralRe
weder finanziell noch auf andere Weise ungerechtfertigt benachteiligt werden.

3. (3)Soweit es wirtschaftlich durchfuhrbar ist, ist fur die Einhebung und Kontrolle von Maut- und
Benutzungsgebihren ein elektronisches Mautsystem im Sinn des Art. 7j Abs. 4 der Richtlinie 1999/62/EG zu
verwenden.

4. (4)Die Landesregierung hat erforderlichenfalls durch Verordnung die technische Ausgestaltung des
elektronischen Mautsystems unter Bertcksichtigung der Vorgaben nach der Richtlinie (EU) 2019/520 des
Europaischen Parlaments und des Rates Uber die Interoperabilitat elektronischer Mautsysteme und die
Erleichterung des grenziberschreitenden Informationsaustauschs tber die Nichtzahlung von
StraBenbenutzungsgebihren in der Union, ABI. Nr. L 91, S. 45, naher zu bestimmen.

In Kraft seit 26.03.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 57a T-StG System der Einhebung und der Kontrolle von Maut- und Benutzungsgebühren
	T-StG - Straßengesetz, Tiroler


